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Dok.-Nr.: 9211723

DATEV-Hilfe
Hintergrund vom 15.02.2024

Relevant für:
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
Kanzlei-Rechnungswesen
Rechnungswesen
Rechnungswesen compact
Rechnungswesen kommunal

Übersicht Standard-BWA-Formen
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1 Über dieses Dokument
2 Hintergrund

1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erhalten Sie eine Übersicht, welche BWA-Formen für die verschiedenen Standardkontenrahmen 
zur Verfügung stehen. BWA-Formen sind Standard-Lösungen für die Betriebswirtschaftliche Auswertung, bei denen 
die BWA-Werte nach festen Vorschriften (z. B. Kontenabfragen und Rechenoperationen) ermittelt werden.

2 Hintergrund
In Abhängigkeit des jeweiligen Standardkontenrahmens stehen folgende Standardformen der BWA zur Verfügung:

BWA-Form Bezeichnung

1 Die DATEV-Standard-BWA ist die am häufigsten verwendete BWA-Form. Diese ist unabhängig 
von Art und Größe des Unternehmens. Diese BWA-Form eignet sich für Mandanten, die eine 
Analyse der Daten unabhängig von branchenspezifischen oder rechtlichen Aspekten nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wünschen.

BWA-Form 01 - DATEV BWA (Dok.-Nr. 9211724)

Hinweis: Die DATEV BWA für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf Basis des SKR14 ist 
Bestandteil des Branchenpakets für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

4 Die Controllingreport-BWA stellt inhaltlich eine Kombination der Kurzfristigen 
Erfolgsrechnung der DATEV BWA (BWA-Form 1) und der Kapitalflussrechnung (BWA-Form 51) 
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BWA-Form Bezeichnung

dar. Darüber hinaus enthält sie ausgewählte nachrichtliche Informationen. Sie dient im 
Wesentlichen als Basis für den Controllingreport.

BWA-Form 04 - Controllingreport-BWA (Dok.-Nr. 1021549)

Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Zahlungsströme werden auf derivativem Wege 
ermittelt. Ausgangspunkt sind die Zahlenwerte im Rechnungswesen. Im Gegensatz zu einer 
unmittelbaren Zuordnung aller zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle zu einzelnen 
Zahlungsströmen werden die Zahlungsströme aus den Werten der nicht zum Finanzmittelfonds 
zählenden Konten der Finanzbuchführung abgeleitet. Dadurch sind Abweichungen zwischen 
ausgewiesenen und tatsächlichen Zahlungsströmen möglich. Alle dargestellten Werte 
entstammen Konten und entsprechen dem derzeitigen Stand der Buchführung.

Die BWA-Form 04 kann bei Verwendung der SKR03, 04, 14, 45, 51 und 99* genutzt werden.

*: In der Standard-BWA zum SKR99 sind nur die im Basiskontenrahmen 99 enthaltenen 
Standardkonten spezifisch zugeordnet.

5 Mandanten, die eine monatliche Betriebswirtschaftliche Auswertung in Anlehnung an das GuV-
Schema nach § 275 Abs. 2 HGB wünschen, können die Gesamtkostenverfahren-BWA nutzen. 
Mit dieser Auswertung wird der handelsrechtlichen Gliederung des GuV-Schemas Rechnung 
getragen. Der Ausdruck erfolgt in Staffelform und enthält alle wichtigen GuV-Positionen.

BWA-Form 05 - Gesamtkostenverfahren-BWA (Dok.-Nr. 9211726)

6 Die BWA-Form 6 steht seit 2023 nicht mehr zur Verfügung.

Sie können die BWA-Formen 1 oder 5 nutzen oder einen Zwischenabschluss mit dem GuV-
Format Umsatzkostenverfahren erstellen.

7 Die Controllingreport-BWA E/A basiert auf der BWA-Form 4, die um eine 
Überleitungsrechnung zum "Vorläufigen betriebswirtschaftlichen Ergebnis der Einnahmen-
Ausgaben-BWA" (BWA-Form 43) ergänzt ist. 

Adressaten der BWA-Form 7, die im Wesentlichen als Basis für den Controllingreport dient, sind 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner.

BWA-Form 07 - Controllingreport-BWA E/A (Dok.-Nr. 1021028)

Die BWA-Form 7 wird für die SKR03, 04, 14 und 99* angeboten.

*: In der Standard-BWA zum SKR99 sind nur die im Basiskontenrahmen 99 enthaltenen 
Standardkonten spezifisch zugeordnet.

10 Die BWA-Form 10 steht seit 2021 nicht mehr zur Verfügung.

Alternativ können Sie für das Kanzlei-Controlling die Auswertungsmöglichkeiten der 
Eigenorganisation in Kombination mit einer Standard-BWA und / oder der Kostenrechnung 
nutzen.
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15 Die Kapitaldienstgrenze-BWA ermittelt gezielt und in aufbereiteter Form Informationen aus dem 
laufenden Geschäftsjahr zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Mandanten. 

Sie sagt aus, inwieweit ein Mandant in der Lage ist, den Kapitaldienst mit Zins- und 
Tilgungsleistungen zu erbringen. Damit ist diese Auswertung besonders für Kreditinstitute ein 
wichtiges Informationsinstrument.

BWA-Form 15 - Kapitaldienstgrenze-BWA (Dok.-Nr. 9211728)

43 Mandanten, insbesondere Gewerbetreibende oder Freiberufler, die eine kurzfristige 
betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung wünschen, welche sich an den Besonderheiten der 
Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG orientiert, sind die Zielgruppe der 
Einnahmen-Ausgaben-BWA.

BWA-Form 43 - Einnahmen-Ausgaben-BWA (Dok.-Nr. 9211729)

44 Die BWA-Form 44 steht seit 2021 nicht mehr zur Verfügung.

Alternativ können Sie für das Controlling der Rechtsanwaltskanzlei die Einnahmen-Ausgaben-
BWA (BWA-Form 43) in Kombination mit den Auswertungsmöglichkeiten von Anwalt classic 
nutzen.

51 Die Kapitalflussrechnung liefert Informationen über Herkunft und Verwendung der liquiden 
Mittel während der Abrechnungsperiode. Sie informiert über die Zahlungsströme und die 
Zahlungsmittelbestände des Unternehmens. Anhand der Kapitalflussrechnung lässt sich 
ablesen, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche 
zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

BWA-Form 51 - Kapitalflussrechnung (Dok.-Nr. 9211731)

97 Die DATEV-Privat-BWA steht Anwendern des DATEV-Standardkontenrahmens für 
Privatpersonen (SKR97) zur Verfügung.

Schlagwörter:
BWA, Buchführung, Stammdaten, Vertragsübersichten

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch: 

▪ Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ausgeben
▪ Betriebswirtschaftliche Auswertungen - Übersicht Auswertungsarten
▪ BWA: Individuelle BWA anlegen und bearbeiten
▪ BWA auf Basis von Kontenzwecken ausgeben
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▪ BWA und BWA-Planwerte auf Basis von Kontenzwecken: Überblick
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